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Angaben zur Stellungnahme

Thematik: 
Teilrevision des Energiegesetzes bezüglich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 

Teilnehmerangaben: 
Verein Zürcher Gemeinde- und Verwaltungsfachleute VZGV
Fachsektion Bau und Umwelt FaBU
Mainaustrasse 30
8034 Zürich

Kontaktangaben: 
Kanton Zürich, Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
Stampfenbachstrasse 12
8090 Zürich

E-Mail-Adresse: luft@bd.zh.ch
Telefon: 043 259 30 53

Teilnehmeridentifikation: 
8253
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Bereich Kapitel Antrag / Bemerkung Begründung

Vorentwurf Teilrevision des
Energiegesetzes
bezüglich Klimaschutz und
Anpassung an den
Klimawandel
Stellungnahme zum
Vorentwurf

Allgemeine
Rückmeldungen

Erfasst von: Marco Schweiger

Die kantonale Klimastrategie und die darauf gestützte Teilrevision des
Energiegesetzes wird begrüsst. Die geplanten Anpassungen und Ergänzungen
im kantonalen Energiegesetz sind wichtig, um insbesondere das Ziel des Netto-
Null Treibhausgasaustosses möglichst bis 2040 und spätestens bis 2050 zu
erreichen. Der Kanton hat in vielen entscheidenden Bereichen zur Reduktion
der Treibhausgase entsprechende Kompetenzen, welche er zur Zielerreichung
nutzen kann resp. muss.

Vorentwurf Teilrevision des
Energiegesetzes
bezüglich Klimaschutz und
Anpassung an den
Klimawandel
Stellungnahme zum
Vorentwurf

B. Ziele und Umsetzung Erfasst von: Marco Schweiger

Der Kanton muss seine eigenen Massnahmeplanungen aktualisieren und
weitere Massnahmen umsetzen, damit die Klimaziele erreicht werden können.
Die Gemeinden sind dabei in der Planung und Umsetzung von Massnahmen in
ihrem Zuständigkeitsbereich zu unterstützen.

Die gemeinsame Stossrichtung, d.h. eine gemeinsame Verantwortung von
Kanton und Gemeinden für den Klimaschutz, wird unterstützt. Damit auch auf
kommunaler Stufe Massnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung
ergriffen werden, sind die Gemeinden seitens kantonaler Fachstellen und mit
entsprechenden Hilfsmitteln zu unterstützen.

Vorentwurf Teilrevision des
Energiegesetzes
bezüglich Klimaschutz und
Anpassung an den
Klimawandel
Stellungnahme zum
Vorentwurf

C. Auswirkungen Erfasst von: Marco Schweiger

Die Gemeinden sind seitens Kanton fachlich zu unterstützen und es sind
mögliche Arten von Massnahmen im Zuständigskeitsbereich von Gemeinden
aufzuzeigen. Bei der Förderung von Massnahmen Dritter sollte der Kanton eine
führende Rolle übernehmen (Kommunikation).

Die Umsetzung bzw. Förderung von Massnahmen ziehen entsprechende
personelle und/oder finanzielle Aufwände nach sich. Je nach politischer
Ausrichtung einer Gemeinde werden entsprechende Ressourcen zur Verfügung
gestellt oder nicht. Selbst wenn entsprechende Fachstellen geschaffen werden,
bekunden Gemeinden oft Mühe, entsprechende Fachkräfte zu gewinnen. Eine
kantonale Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Massnahmen -
auch auf kommunaler Stufe - ist für die Zielerreichung entscheidend.

Vorentwurf Teilrevision des
Energiegesetzes
bezüglich Klimaschutz und
Anpassung an den
Klimawandel
Stellungnahme zum
Vorentwurf

Gesetzesentwurf Erfasst von: Marco Schweiger

Die vorliegenden Ergänzungen und Anpassungen des Energiegesetzes werden
begrüsst.

Die gesetzliche Verankerung der Ziele zur Anpassung an den Klimawandel sind
zweckmässig und dringlich.

Vorentwurf Teilrevision des
Energiegesetzes
bezüglich Klimaschutz und
Anpassung an den
Klimawandel
Stellungnahme zum
Vorentwurf

§ 8 f. Abs. 1 Aufgaben
betreffend den
Klimaschutz

Erfasst von: Marco Schweiger

Die Entnahme von Treibhausgasen fällt in die Zuständigkeit von Kanton und
Gemeinden. Diesbezüglich sollte der Kanton eine Vorreiterrolle übernehmen.

Massnahmen zur Entnahme von Treibhausgasen aus der Atmosphäre sind
noch im Stadium von Ideen oder Pilotprojekten. Sobald entsprechende
technische Lösungen möglich sind, hat der Kanton die Gemeinden aktiv zu
informieren und zu unterstützen.
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Vorentwurf Teilrevision des
Energiegesetzes
bezüglich Klimaschutz und
Anpassung an den
Klimawandel
Stellungnahme zum
Vorentwurf

§ 8 k. Beschaffung Erfasst von: Marco Schweiger

Die Verankerung von Massnahmen mit Bezug zur Beschaffung in Gemeinden
wird begrüsst.

Die Planung und Umsetzung von Massnahmen zu Beschaffungen im
Gemeinwesen (wie für energetische Gebäudesanierungen, Erstellung von
Solaranlagen, Elektrifizierung der Fahrzeugflotte) sind mit personellen und
finanziellen Aufwänden verbunden. Die Umsetzung ist stark abhängig von der
politischen Prägung einer Gemeinde und Professionalität der Verwaltung. Als
Hilfestellung sind den Gemeinden entsprechende Beschaffungsrichtlinien und -
empfehlungen zur Verfügung zu stellen.


